
Regel-Renteneintritt mit Alter: Voraussetzung: mind. 60 Monate Beitrags- oder Ersatzzeiten

in Rente mit:

          >> jährlich ansteigend um jeweils 1 Monat >> > jährl. steigend um 2 Monate> > ab Geburtsjahr 1964 gilt Rente mit 67 !

Geburtsjahr:

Ausnahme-Regelungen zum Rentenbeginn: weitere Neuregelungen:

1. vorgezogene Rente für langjährig Versicherte: 1. Erwerbsminderungsrente (EMR):
mind. 35 Versicherungsjahre > Rente mit 63 möglich mit 14,4% Abschlag je Monat bei Zahlung vor dem 62. Lebensjahr 10,8% Abschlag
(Anrechnung aller rentenrechtlichen Zeiten)

2. Rente für besonders langjährig Versicherte: 2. Altersteilzeit
mind. 45 Versicherungsjahre > Rente mit 65 ohne Abzüge (mit 63: Abschlag 7,2%) ab 1.1.2010 Einschränkung der bisherigen Förderung:
(nur Anrechnung von Pflichtbeitragszeiten und Kindererziehungszeiten!) kein Zuschuss der Agentur für Arbeit mehr für Gehalt von

Beschäftigten in Altersteilzeit (bisheriger Aufstockungs-
3. Frauen: betrag von 30% aufs Gehalt entfällt)

Rente mit 60 möglich, wenn * vor dem 1.1.1952 geboren
* mindestens 15 Versicherungsjahre
* nach 40. Geb. mind. 120 Monate Pflichtbeiträge

4. Schwerbehinderte: 3. Witwen- / Witwer-Renten:
> Altersgrenze steigt ab 2012 von 63 auf 65 Jahre * Eintrittsalter steigt zwischen 2012 und 2019 schrittweise
> früherer Rentenbeginn ab 2029 mit 62 J. bei 10,8% Abschlag   von 45 auf 47 Jahre
> Rente mit 60 ohne Abschlag nur für vor 17.11.50 Geborene, wenn * bisherige Regelungen zur "großen" und "kleinen"
   Schwerbehinderung am 16.11.2000 anerkannt war   Witwen-Rente bleiben bestehen

5. Rente nach Arbeitslosigkeit: 4. Hinzuverdienst-Grenzen für Rentner:
nur noch für vor 1952 Geborene und mit Abschlag 0,3%/Monat, wenn sie: * bei Rentenbeginn mit 67: keine Begrenzung

* zwi. 50. und 60. Lebensjahr 8 Versicherungsjahre nachweisen * bei Rentenbeginn vor 65: Grenze von 350 € pro Monat
* mind. 15 Jahre in gesetzl. Rente eingezahlt haben   ohne Rentenkürzung (2 Monate im Kalenderjahr bis
* Arbeit verloren haben, nachdem sie 58 J. u. 6 Mon. alt sind und   max. 700 € im Monat)
   52 Wochen arbeitslos bleiben
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